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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §248;

1. BAO § 248 heute

2. BAO § 248 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 14/2013

3. BAO § 248 gültig von 19.04.1980 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 151/1980

Rechtssatz

Wenn ein Abgabenbescheid nicht erlassen wurde, den der zur Haftung Herangezogene später nach § 248 BAO hätte

bekämpfen können, muss der zur Haftung Herangezogene die Höhe des Abgabenanspruches im Haftungsverfahren

anfechten können (vgl. die bei Ritz, BAO5, Tz 6 zu § 248 angeführte hg. Rechtsprechung).Wenn ein Abgabenbescheid

nicht erlassen wurde, den der zur Haftung Herangezogene später nach Paragraph 248, BAO hätte bekämpfen können,

muss der zur Haftung Herangezogene die Höhe des Abgabenanspruches im Haftungsverfahren anfechten können

vergleiche die bei Ritz, BAO5, Tz 6 zu Paragraph 248, angeführte hg. Rechtsprechung).
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